
Zur Schulreform von anno dazumal
M itgeteilt von Karl P 1 e y e r

Die folgende Auswahl von Aktenstücken (aus dem Archiv des 
Erzbischöflichen Amtes fü r  U n terrich t und Erziehung in Wien) 
versucht einen Einblick in A nbahnung und D urchführung der 
theresianischen Schulreform  an Hand einiger charak teristischer 
Beispiele zu geben, wobei besonders die A neiferung und M itw ir
kung der G eistlichkeit im V ordergrund steht, die eine w ichtige 
Rolle bei der Förderung und Beaufsichtigung des Schulwesens im 
Dienste des S taates spielen sollte. Als h istorischer Grenzsteine sei 
zweier Daten gedacht: 1760 wurde die Studienhofkommission er
richtet, 1774 die „Allgemeine Schulordnung fü r  die deutschen 
Norm al: H aupt: und Trivialschulen in säm mtlichen Kaiserl.
Königl. E rb ländern“ erlassen (vgl. dazu H. S p r e i t z e r ,  Die E r
rich tung der Studienhofkommission. In : österreich ische Pädago
gische W arte, 48. Jahrgang, 1960, H eft 3, Seite 69 f.; 0 . G u g l i a  
im Begleitheft zu der A usstellung „200 Jah re  österreichische Bil
dung und Erziehung“ , Wien 1960).

I. g ibt die A nfrage der niederösterreichischen Regierung an 
das W iener Konsistorium und dessen A ntw ort zu der Feststellung 
der Kaiserin, daß m ehr als v ier Fünftel der K inder n ich t un ter
rich tet werden. H auptgründe dafü r seien A rm ut und Gleichgültig
keit, aber auch frü h er Tod der E ltern. Der Schulbesuch dieser 
K inder sollte erzwungen werden, ih r U nterrich t aber unentgeltlich 
sein. Frühzeitige K inderarbeit wäre zu verhindern. Schulen seien 
genug da, aber sie w ürden relativ  wenig besucht.

II. verm ittelt die Stellungnahm e des (damals noch teilweise 
zuständigen) P assauer Konsistoriums zu derselben Frage, die 
auch die W irksamkeit der Alumnate ins Licht stellt. Anschließend 
folgt eine Klage des Klerus wegen der U nterstellung auch der 
K atechisierung un ter die weltliche W iener Schulenaufsicht und 
vier Abänderungsvorschläge dazu.

III. zeigt auf, wie gegebenenfalls jedem einzelnen Kaplan 
wegen E rlernung der vorgeschriebenen Lehrmethode nachgegangen 
wurde (hier ein Beispiel aus Bruck an der Leitha).

IV. gibt eine A ufstellung derjenigen Schulen, an denen in der 
neuen L ehrart ausgebildete Lehrer unterrichten und bestimmt 
nach der „Allgemeinen Schulordnung“ die P fa rre r  des Ortes als 
A ufseher der Schulen, die sich aber genaue K enntnisse von dem 
Schulwesen nach der vorgeschriebenen A rt zu erwerben haben.
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I. D a s  W i e n e r  K o n s i s t o r i u m  z u r  F ö r d e r u n g  d e s
S c h u l b e s u c h e s

Dem Herrn Officiali et Consistorio Archi Episcopali Vienensi zuzu
stellen. 29 Novembr 771
Von der Röml: Kail: in Hung am und Böheim Konigl: Apostol: 
M ajestä t Erzherzoginn zu Ö sterreich, u n sre r a llergnädigsten  Erb- 
landesfürstin  und F rauen wegen durch die N. ö. Regierung dem 
H errn  Officiali et Consistorio Archi Episcopali Vienensi anzufügen; 
E s haben Ihro K aiser!: Königl: M ajestät m ittels Hof- Decret dd°: 
161 et praes t0 24* dieß anhero gelangen laßen, was maßen aus einer 
a llerhöchst:Ih roselben  a lle ru n te rth än ig st vorgelegten Tabell deren 
hierlandes befindlich-Schulfähigen Kindern m it äusserster Befrem- 
dung zu entnehmen gewesen wäre, daß mehr als Vs dieser Kinder 
weder in der Religion, noch in denen ersten Anfangs Gründen deren 
m enschlichen K anntnußen u n te rrich te t w urden.

Gleich wie Ihro K aiserl :Königl :M ajestät n ich t n u r allein die
sem, dem S taat- sondern auch der Religion, und dem Seelen-Heyl 
höchst nachtheiligen Gebrechen w erck tätig  abgeholfen wissen 
wollen-

Alß haben allerhöchst gedacht Ihro K a il:K önig l:M ajestät, die
ser N.ö. Regierung aufzutragen geruhet, daß nach vorläufiger E in
vernehm ung deren sam m entlich-betrefenden Behörden der au sfü h r
lich gutäch tliche V orschlag gem achet w erden solle, wie dieses n ich t 
allein au f dem Lande, sondern sogar in a llh iesiger Residenz S tad t 
eingerissene alte Übel, wenigstens nach, und nach behoben werden 
könnte ?

Und zumalen die Ursache, warumen auf dem Lande viele Kinder 
nicht in die Schule gehen können, bekanntlich ihren U rsprung daher 
nehmete, daß sich nu r in jenen Dörfern, wo ein P fa rre r ist, Schull- 
m eister angestellet befindeten, öfters aber 6, 7, und mehrere Dörfer 
zu einer P fa rr  gehörig waren, m ithin nicht wohl zu hofen stünde, daß 
die E ltern ihre kleine Kinder auf eine halbe Stunde weit, und wohl 
noch w eiter in die Schulle schicken wurden.

Solchem nach haben Ihro  K aiserl :Königl :M ajestät ob, und wie 
dieser dem heilsamen U nterricht der Jugend im Weg stehenden Hin
derniß abgeholfen werden könnte? den gutächtlichen Bericht zu er
sta tten  Allerhöchst anverlanget.

Dem H errn Officiali et Cons : Archiepiscopali Vienensi wird dem
nach aufgetragen, daß dasselbe über ein so anderm wichtigem Gegen
stand längstens binnen 14 Tägen ä Die recepti seinen Bericht mittels
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beyfiigender Wohlmeinung anhero zu erstatten sich angelegen halten 
solle. Wien den 26lon Novembris 771.

Math : Ferd : M a r t s c h l ä g e r  m. p.
K : K : Nö : Regierungs-Secretarius 

(I. Nr. 120—3—6 a)
Dem Herrn Officiali, et Consistorio Archi Episcopali Viennensi zuzu
stellen. 3. M artij 1772.
Von der Kail : Königl : N: Ö. Regierung wegen dem Herrn Officiali, 
et Consistorio Archi Episcopali Viennensi anzuzeigen;

Wie die Kinder in der Religion, und in den ersten Anfangs Grün
den der menschlichen Käntnissen besser zu unterrichten wäre? seye 
von ihme Erzbischöfl. Consto in Folge der herabgediehenen allerhöch
sten Resolution untern 27 9bris abgewichen 771ten Jahres der Bericht 
abgefordert, und untern 3 ton Febrs. jüngsthin betrieben worden.

Da nun die übrige in Sachen vernommenen Behörden ihre dieß- 
fälligen Berichte allschon erstattet haben, daß selbe hingeg m it ihren 
Berichte annoch in Ausstande haftet, andurch aber Regierung an Ab- 
gebung des allergnädigst angeheischten berichts gehemmet wird.

Als w ird E r H err O fflis et Constum Vienne besorget seyn, wo
m it erdeuter Bericht nunmehro ohne längeren Verschub demnächstens 
anhero befördert werde. Wien den 28lon Februaris 1772.

Math : Ferd : M a r t s c h l ä g e r  m. p.
K : K : Nö : Regierungs-Secretarius 

(I. Nr. 120—3—6 b)

An
eine hochlöbl. n. oe. Regierung 
abgefordert dienstgehorsam 
erstatteter Bericht
N. Officialis, und erzbischöfl. wienerisch.
Konsistoriums

wie denen, dem heilsamen Unterricht der Jugend in Weg stehen
den Hindernissen abgeholfen werden könnte betreff. Exped.
9 ten März 772.

Hochlöbl. n. oe. Regierung 
gnädige auch günstige Herren pp.

Ihre k. k. ap. Majestät, haben aus einer allerunterthänigst vorge
legten Tabelle der schulfähigen Kinder ersehen, daß mehr als 4/ r> tel 
dieser Kinder, weder in der Religion, noch in den ersten A nfangs
gründen der menschlichen K änntnisß un terrich te t würden.

Allerhöchstdieselben wollten also nicht nur allein diesem dem 
Staate, sondern auch der Religion, und dem Seelenheil höchstnach
theiligen Gebrechen, werkthätig abgeholfen wissen; daher das Kon
sistorium ihre Wohlmeinung abzugeben hätte, wie diesem Übel sowohl
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auf dem Lande als hier in der Stadt nach und nach abgeholfen werden 
könnte.

Besonders ergäbe sich die Ursache, daß auf dem Lande viele 
K inder nicht in die Schule gehen können, weil nur in jenen Dörfern, 
wo ein P fa rre r  ist, sich Schulmeister befänden, öfters aber 6, 7, und 
m ehrere D örfer zu einer P fa rre  gehörig wären, m ithin nicht wohl zu 
hoffen stünde, daß die Aeltern ihre kleinen Kinder auf eine halbe 
Stund weit, und wohl noch w eiter in die Schule schicken würden.

Solchem nach haben Ihre k. k. ap. M ajestät allergnädigst an ver
langet, ob, und wie diesen, dem heilsam en U nterrich te  der Jugend 
im Wege stehenden Hindernissen, abgeholfen werden könnte, den 
gutächtlichen Bericht zu erstatten.

Die allerhöchste Gesinnung führet zwey Hauptgebrechen an, daß 
nämlich sogar in der allhiesigen Residenz, und auf dem Lande der 
U nterricht der Jugend gebreche; und daß auf dem Lande noch meh
rere, in mancher Betrachtung auch viel schwerere Hindernisse, dieser 
Erziehung der Jugend aufstossen, und wirklich im Wege stehen.

Die Quellen dieser Hindernisse scheinen uns, daß sie vorzüglich 
in der A rm uth der A eltern; öfters auch in der Sorglosigkeit ihre Kin
der zu erziehen; in der mittellosen frühen V erwaisung derselben er
funden werden. Wollten w ir in den V orstädten sowohl, wie in der S tadt 
selbst eine U ntersuchung anstellen, würde / :  um die Ursachen aufzu
suchen, daß soviele Kinder auf den Gassen sich selbst allein überlassen, 
herum laufen, noch einen U nterrich t in der Religion, noch in dem Lesen 
und Schreiben erhalten :/ man finden, daß viele tausend Aeltern in 
der äußersten A rm uth versetzet, nicht einmal den U nterhalt fü r sich, 
am wenigsten aber fü r  ein Schulgeld haben.

Allein man würde zugleich auch andere A eltern zählen, welche die 
Menschlichkeit hinwegsetzen und bey möglicher Sparsamkeit, und 
Entbehrung das Schulgeld zu zahlen, sich um einen U nterricht fü r 
Kinder nicht bekümmern; sondern selbe den ganzen Tag ohne Auf
sicht, allem Muthwillen überlassen.

Noch eine große Zahl, würde man bey dieser Untersuchung auf
bringen, welche verw aiset, bey Freunden, oder g a r Frem den, zw ar 
den U nterhalt, n ich t aber eine E rziehung e rh a lte n ; sondern a n s ta tt 
derselben zur veräch tlichsten  A rbeit, ohne sie im Lesen, und 
Schreiben, und nöthigen C hristenthum e u n terrich ten  zu lassen, 
d a fü r angeste lle t w erden.

Die Mittel ausfündig zu machen, um diese Gebrechen zu heben, 
welche der Erziehung der armen, mittellosen, verwaisten Jugend den 
Weg vertretten, erschöpfet unsere Känntnis in öffentlichen Anliegen
heiten; allein denselben, wenigstens in kleinen nicht alles gebrechen 
zu lassen, und indessen einen Vorschub zu bewirken, haben w ir in 
dem jü n g s t e rs ta tte ten  Bericht, den B eytrag der B ruderschaften  an- 
gemerket, und die Sammlung m it mehrem in Vorschlag gebracht.

Wenn aber die Gebrechen nur in dem sich äußerten, daß die 
Aeltern, oder Gerhaben, oder Befreundte die Kinder nicht schicken
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wollten, würde solchen leicht gesteuret seyn; wenn man der Poli- 
zey, die Stelle der A eltern und Gerhaben zu vertre tten  auftrüge, 
um alle solche K inder in die errich teten  Schulen unentgeltlich zu 
schicken.
Sie hätte ja  die Mittel in Händen, die Kinder zum Schulgehen, wider 
ihren und der Aeltern Willen anzuhalten und die Aufsicht der Schu
len mit der Erziehung zu vereinbaren.

Auf dem Lande aber veroffenbaren sich nebst jenen Hindernis
sen, so in den Städten gemein sind auch diese: daß Aeltern ihre Kin
der sobald sie auf ihren Füssen zu stehen und zu gehen fähig werden, 
zu Besorgung der noch in der Wiege liegenden unmündigen Kinder, in 
ihren Wohnungen versperrter zurücklassen; daß sie selbe zur Aus
treibung und Haltung des Viehs gebrauchen; daß sie selbe bey ange
legten fabriquen zum Spinnen, oder ändern kleinen häuslichen Arbei
ten anstellen, um dadurch einige Groschen zu ihrer N othdurft zu 
gewinnen.

Ungeachtet aller dieser Hindernisse, da die privat Absichten der 
allgemeinen Vorsorge weit nachzusetzen komen, sollte die oberkeit- 
liche Gewalt nie zugeben, daß die Aeltern ihre Kinder vor genüg
samen erhaltenen Unterricht, zur Haltung des Viehs, zur Spinnerey, 
und ändern kleinen häußlichen Nothdurften anstellen dürften; der 
Obrigkeit ihre Sorge sollte vielmehr dahin sich verbreiten, den Ael
tern  begreiflich zu machen, daß einstens ihre Kinder durch die vor
geschriebene Erziehung ihnen ein weit beträchtlicher Vortheil m it 
vielem Tröste zu verschaffen in Stande gesetzet werden.

Viele aus den Aeltern, werden den Hang zu Lastern bey ihren 
Kindern nicht mehr so oft erblicken und selbe darum in Kerkern 
schmachten sehen müssen; die Tugend wird in den zarten Herzen ein- 
gepflanzet, und ihnen eine solche Bildung geben, daß sie in ihren 
grauen und kraftlosen Tagen, eine sichere Unterstützung, anstatt der 
derzeitigen scheinbaren Nutzen, zu erwarten haben.

In unseren Kirchensprengel werden fast keine Gemeinde gezählet, 
bey welchen nicht sich eine Kirche findet, und dabey ein Schulmeister, 
wenn auch kein P farre r vorhanden angestellet ist, welcher bey dem 
wechselseitigen Gottesdienste abwartert, bey dem Amt die Orgel 
schlägt, nachmittag einen Rosenkranz vorbethet, der Gemeinde aber 
ihre Schreibereyen besorget, auch den Kindern den Unterricht erthei- 
let, deren Aeltern ein Schulgeld zahlen können.

Allein die Zahl der Schüler ist öfters so klein, daß bey einer Zahl 
von hundert, kaum 10 oder 20 in die Schule gehen; die Armuth 
schließet sie hievon aus, und ist nicht leicht ein Mittel zu erfinden, 
diesem mitleidenswürdigen Zustande Abhilfe zu schaffen.

Auf dem Lande sind fast alle Quellen der Geberey zu dem Steu- 
renabtrag geöfnet, man wird schwerlich eine neue entdecken, welche 
zu einem Schulfundus fliessig werden könnte und dieses überhaupt; 
indessen aber ist nicht in Abrede zu stellen, daß einige Dorf schäften 
solche gemeine Einkünfte besitzen, daß sie dem Schulmeister einen
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Beytrag machen können, vielleicht dürfte eine Samlung der Schul
m eister auch zum U nterhalt verhelf lieh seyn, wovon der arm en 
Aeltern ihre K inder zum U nterricht geschicket werden könnten.

Und dieses ist, was w ir zu diesem so nützlichen Schulwesens
an trag  zu erinnern geglaubet haben, die w ir uns dienstgehorsam 
empfehlen

E uer Gunst und Freundschaft 
auch Gnaden

dienstgehorsam er 
N. Offizial, und erzbischöfl. 
wienerisch. Konsistorium.

(I. N r. 120—3— 6 c)

II. S t e l l u n g n a h m e  d e s  P a s s a u e r  K o n s i s t o r i u m s
Hochlöbl : N : Oe : Regierung

Günstig und auch Gnädige Herren!
Den von Ih rer K a ilen K öniglen Apostoll:en M ajestät über die der- 
malige B eschaffenheit der Landes Schullen, dann der vorhandenen 
P riester Häuser, und wegen der allen Kloster Geistlichen einzubinden
den Gleichförmichkeit m it der Lehr A rt der hiesigen U niversität al
lergnädigst abgeforderten Bericht allergehorsam st zu erstatten , m üs
sen w ir uns fü r das erstere auf unseren in B etreff der Landschullen 
bereits untern 10 ten Jänner 772. erstatteten  Bericht lediglich beruf- 
fen, und haben diesem w eiter nichts beyzurucken als daß Se Eminenz 
unser gnädigster H err Ordinarius wegen hinlänglicher U nterrichtung 
der Jugend ihres hierländigen Kirchen Gebiets in den nothwendigen 
Glaubens Lehren den unterhabenden Seelsorgeren vorlängst schon die 
E rnstgem ässenste Befehle und w iderholt O berhürtliche A nw eisun
gen ertheillet, die Seelsorgern auch durch ihre sowohl in den Schullen 
als von der Canzl unerm üdet vornemmend Catechetische U nterrichte 
und Prüfungen der Jugend und des erwachsenen Land Volcks ihre 
Obliegenheit und die Bischöfliche E rw artung dermassen vergnüglich 
erfüllen, daß besage der V iertljährig  an das Consistorium gelangend 
dießfälligen P fa r r  Berichten und den von unseren Land Dechanten 
noch besonders erstattend Canonischen Visitations Relationen zufolge, 
wegen des dem Land Volck beygebracht hinreichenden U nterrichts in 
den heilen Cathollischen Glaubens und Kirchen Säzen keine gegrün
dete Klag geführet werden mag.

Die Kinder aber zahlreicher in die Land Schullen zu bringen, 
oder m ehrere derselben im lesen schreiben und rechnen unterw eisen 
zu lassen, sehen w ir kein Mitei übrig zu seyn, solang die auf dem Feld 
und in ihren W eingarten beschäftigte Ackers und Hauers Leuthe 
ihre Schullfähige Kinder den längsten Theil des Jahrs in ihrer Ab
wesenheit bey Hause zu Beobachtung der unmündigen Kindern, und 
des Viehs zurückzuhalten bemüssiget, im W inter bey rauher W itte
rung aber dieselbe aus Mangel der nöthigen Kleidung Brods und

Jahrbuch f. Landeskunde 1961— 1963. 9
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Schull Gelds in die meistens eine halbe Stund auch noch w eiter en t
legene Schulen abzuschicken unvermögend, in einem jeden D orf aber 
eine Schull Wohnung herzustellen und einen tüchtigen Schullmeister 
m it Weib und Kindern zu erhalten die Gemeinden sam t ihren H err
schaften ganz ausser Stand sind.

Die Priesterhäuser und die Zahl der zur Seelsorge in dem Pas säu
ischen Kirchen Sprengel Geistlichen belangend wollen w ir nicht ver
halten daß Se Hochfürstl. Eminenz unser gnädigster H err Ordina
rius / ausser dem sehr zahlreichen Bischöflichen Seminario clericorum 
zu Passau auch hier *) zu Wienn in dem K. K. Convict bey St. B ar
bara Sechs, in dem m it nahmhaften F ürstlen Unkosten hergestellten 
Priesterhauß zu Gutenbrunn Neun, dann zu Ennß ebenso viel Öester- 
reichisohe Landes Kinder als Fürstl Alumnos /  nebst mehrern 
meistens m it dem titulo mensae alumnatus begnädigte Convictorn *)/ 
erhalten denenselben die Wohnung, Kost und Kleidung sam t den 
übrigen Bedürfnüssen, und den Titulum mensae verschaffen, auch 
solche in den einem Seelsorger nöthig und anständigen W issenschaf
ten durch die ebenmässig unterhaltend eigene Profeßores un ter höchst 
Ihro selbstigen Ober Aufsicht nach der in der hiesigen Universität 
angenohmenen L ehrart gründlich unterweisen, und hieraus m it aller 
ihrer Oberhirtlichen Wachsamkeit eigenen Sorgfalt tüchtige Seel
sorgern bilden zu lassen, die darzu erfordert beträchtl. grossen Aus
lagen aber m it Beyhilf der lang nicht erklecklichen Intereßen von 
dem durch die Ober Ennsische H H : Prelaten zu dem Ende vorge
schossenen Capital p r 40000, dann von den m it allerhöchst Landes- 
fü rstlor Begnehmigung bey den hierländigen Gottes Häusern durch 
4 Jahre ersamleten eben dahir zinsbar angelegten 16 100 fl : und 
einer von dem Clero jederzeit abgereichten bischöflen Alumnatspen
sion in so lang biß nach dem Todt des H WeyhBischof M a r  x e r  dem 
Hochstift der Genuß der H errschaft Gutenbrunn zu Erleichterung 
dieser Alumnats Bürde zugewachsen seyn wird, aus ihrem F ürst 
Bischoflen aerario alein bestritten.

Und m it diesen in den Fürstbischoflen Alumnaten nachwachsen
den, dann m it den in dero U nter Ensischen Kirchen Bezirk theils als 
P fa rre r theils als Vicarii und Cooperatores bereits angestellten 571 
saecular P riestern  vertrösten sich Se Hochfürstl : Eminenz die ihnen 
als Landes Ordinario von Gott anvertraut-theuere Seel Sorge ohne 
E rrichtung ander- oder mehreren Alumnaten und Priester-H äuser 
zum ewigen Besten ihrer unterhabenden Schäflen noch ferners land
ersprießlich fortsezen zu können.

Endlich wird auch das diesseitig Fürstbischöfl Consistorium die 
Ordens Geistlichkeit unseres Kirchen Sprengels zu Beobachtung der 
Gleichförmigkeit m it den Studien der Universitäten zu verhalten 
nicht entstehen, sobald uns der dermalig, oder hinkomftig fest gesezt 
werden derfende Plann der in der Universität vorgeschriebenen Lehr
a r t nachrichtlich mitgetheillet seyn wird.

* Ergänzungen (wohl von der Hand des Kardinals).
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Welches Euer Gunst und Freundschaft auch Gnaden w ir zur 
w eiteren Begleitung an die allerhöchste Behörde dienstl : auch ge- 
horl : erinnern, und un ter Göttlichen Obhuts Empfehlung verbleiben 
Wienn im F ü rs tlPn Passauer Hof bey unser Lieben Frauen auf der 
Stiegen den 6ten May 1774.

Euer Gunst und Freundschaft auch Gnaden
dienstl : auch gehorl. :

(I. Nr. 120—7— 3)

U nterthän igster V ortrag
des gehorsam st U nter Ennser611:
Consistorii

die Publicirung des 
neu ergangenen 
landesfürstlichen 
Schull Ordnungs 
Paten ts betr.

Ihro Hochfürstliche Eminenz 
Hochwürdigster der H : R. Kirche Kardinal, 

und des H : R. Reichs Fürst
Gnädigster Fürst und Herr Herr! Euer Hochfürstl. Eminenz 

sollen w ir un terthänn igst nicht verhalten, weichergestalten w ir in 
dem jüngst herabgediehenen K : K : Schull Ordnungs P a ten t m ehrere 
der E hre des Cleri zu nahe gehende Schritte, fürnem lich aber dieses 
sehr bedencklich zu seyn bem ercket, daß die angestellte  Seelsorger 
ihre Berichte über die befolgt allgemeiner Schull Ordnung, folglich 
auch über den Fortgang der Catechisierung nach der V orschrift des 
§ : 17mo 1 an weltlich Schull O beraufseher erstatten , und deren sonst 
wohl verdienten geistlichen Beförderung zu einer Seelsorglichen 
Pfründe von dem Zeugniß eines Normal Schull Catecheten und zwar 
in der Passaueren U nter E nnseren Dioeces von einen Erzbischöflen 
W ienneren Catecheten abhangen solle.

Diesen unliebsamen Folgen so viel möglich ohne Zurücklassung der 
von Hof Unß aufgetragenen Schull Patents Publicirung, zuvorzu
kommen, därfte  unsers gehorsam st ganz unvorschreiblichen D afür
haltens dermalen das rathsam ste seyn, wann der gesamten Geistlich
keit durch ein die Schull Patenten an dieselbe begleitendes Generale 
von Ordinariats wegen mitgegeben würde. Daß l mo die gesam te Seel
sorger sich immer nach der im Ja h r  769 * ergangen gedruckten 
Ordinariats Verordnung in B etref der fleissigen Schullen Besuchung 
und eifrigen Catechisirung der P fa r r  K indern gehorsam st achten, 
und solche in die genaueste E rfüllung zu bringen pflichtm ässig be
sorgt seyn, folglich ihre dießfällige Berichte, wie bißhero, also auch 
in H inkunft an ihre Decanos und diese solche das Jah r zweymal an

i siehe unten bei IV, S. 135.
* Vgl.: Eine Schul- und Christenlehrordnung fü r N. Ö. aus dem 

Jahre 1769 (des Passauer Offizials Grafen Franz Xaver Breuner). In: 
Christlich-pädagogische Blätter, Wien, 1900, S. 25 — 30.

9*
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das Consistorium verläßlich erstatten, jedoch wenn die neue Schull 
Ordnung auch auf dem Land von Seiten der Politici eingeführt seyn 
wird, in V ortragung des üblichen Dioecesan Catechismi sich der 
neuen in dem patentmässigen Methoden Buch enthaltenen Catechi- 
sirungs A rt fügen.

2do ihre neu aufnemmende Schullmeister an die nächste Normal 
oder Haupt Schull zu Erlehm ung der neuen deutschen Schull Lehr 
A rt, die schon angestellte aber zu ebenmässiger Beobachtung der
selben anweisen, sodann die neu angehende Schull Meister zur ofent- 
lichen Ablegung der Glaubens Bekantnuß verhalten.

3tio die Schullmeister zu V ertrettung ih rer bisherigen Verrich
tungen bey den Kranken Versehungen, und anderen pfarrlichen Func
tionen, auch unter den Schull Stunden insolang, als nicht eine andere 
der Geistlichkeit, und der Seelsorge unschädliche Vorkehrung ge
troffen, und von dem Consistorio bekannt gemacht seyn wird, an
weisen.

4t0 die neu angehende P fa rre r und Vicarii eine gute Käntnuß 
von der neuen Lehrart, und Lehr Gegenständen, dann der Catechi- 
sirungs A rt zu erlangen trachten, wegen des in dem Schull-Ord- 
nungs Patent vorgesehenen Attestati eines Normal Schull Catechetens 
aber, sich vor dessen Ansuchung jedesmal bey dem Consistorio an- 
fragen sollen.

Welches jedoch alles Euer Hochfürstlichen Eminenz gnädigsten 
Befehl w ir gehorsamst anheimstellen, und zu fürwährenden höchsten 
Hulden und Gnaden uns unterthännigst empfehlen sollen.

Euer Hoch fürstlichen Eminenz 
U nterthännigst gehorsamste 

Joseph Gr. Arco 
Niclas E rnst Gruber 

Director 
Heinrich Schwarzhuber 

Constl Rath und Offlats Canzler
Placet, und ist hirvon dem Geistl Rath zu Passau, gleicher Nach- 

achtungß-Bitten, eine abschrift mitzutheillen
Leopold m. p. **)

(I. Nr. 120—7—5)

III. S c h u l u n g  d e s  K a t e c h e t e n  
v o n  B r u c k  a n  d e r  L e i t h a

Von der Kaiser-Königl:eu N :ö :en Regierung wegen dem H errn 
Official!, et Consistorio Archi Episcopal! Viennensi anzuzeigen:

Es sey bereits unterm 28len April dieses Jahres verordnet worden, 
daß dem S tadtpfarrer zu Prugg an der Leytha bedeutet werden solle, 
seinen Kaplan hieher zu senden, damit derselbe den U nterricht in der 
katechetisehen Lehrmethode dahier in der Normalschule erlange.

** y on der Hand des Kardinals Leopold Ernst Graf von F i r m i a n  
(1763 — 1783 Bischof von Passau, 1772 Kardinal).
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Da nun die auf den ersten des bevorstehenden Monats July zu 
dem A nfänge in diesem U nterrichte m it den P räparan ten  bestim m te 
Zeit herzunahet: So w ird solches dem H errn  Official!, und Erz- 
bischöflichen wiennerischen Consistorio wiederholt zu dem Ende er
inneret, auf daß dieselben, falls es nicht bereits geschehen wäre den 
ersagten S tad tp fa rre r zu P rugg  ganz ungesäum t zu dem Vollzüge der 
angeregten Verordnung anzuweisen wissen mögen. Wien den 23ten 
Juny 1775.

Math : Ferd : M a r t s c h l ä g e r  m. p.
K : K : NÖ : Regierungs-Secretarius 

(I. Nr. 120—2— 6 a).

Von dem Hochwürdigen erzbisch :wiennerisch’ Konstum wegen 
dem ehrw ürdigen Gaudens Fischer P farrverw eser zu P rugg  hiem it 
anzufügen.

Obzwar schon im Monat April verordnet w ard ein Kaplan anhero 
zuschicken, um den U nterrich t in der Katechetisehen L ehrart von der 
Normalschule zu erlangen ; da nun aber dem Konstum hierüber keine 
w eitere Äußerung abgegeb word, ob m it Anfang des Heumonats ein 
Kaplan zu Uberkommung (?) des vorgedacht U nterrich t ein treffen  
werde, als is t der widerhohlte Befehl, daß ohne Entschuldigung ein 
Kaplan bis anfangs des ? Monats unfehlbar abgeschiket, dem abge- 
schikten aber A uftrag  gemacht werde, daß der abgeschikte sich zu 
sein w eiter V erhalt in der erzbischöfl. Kanzley meid soll.

Welches zum sicheren Vollzug und Befolgung hierm it erinnert 
wird.

Ex Consto 
den 28' Juny 775.

(I. Nr. 120—2—6 b).

Reverendissime ac Illme. Dne. Eppe. O fflis!
et

Reverendissimum Archi Epple. Consistorium !

Hochwürdig Gnädige H erren! Da die teutsche Haubtschule bey 
den P.P. A ugustinern alhier errich tet wird, wozu in Folge der ergan
genen allgemeinen Schulordnung der Katechet daselbst in der vorge
schriebenen L ehrart in der Normalschule zu Wienn schon un terrich t- 
te t w orden; und in B etref des Katecheten fü r  die Kleine Trivial
schule is t mein Kaplan vom titl. H. P r obste zu Sagan [Ignaz von Fel- 
biger] selbsten in seinem Hiersein, dafür dispensiret worden, daß E r 
zu em pfangung des U nterrichts fü r  diese schule nicht nach Wienn 
zu gehen, sondern diesen von dem hiesigen P. Schul D irektor zu emp
fangen habe. Alß ist mein gehorsames Bitten, E in Hochwürdiges 
Konsistorium wolle mich dieses auftrags entledigen, in deme den
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P. Kaplan bey dermalen sich äussernden vielen Krankheiten sehr not
wendig habe. Mich zu gnaden empfelhe.

Eines Hochwürdigen Konsistoriums 
demütiger 

Gaudentius Fischer 
P fa r r  Admstor zu 
Prugg an d Leytha 

(I. Nr. 120—2—6 c).

Hochlöbliche N :0 : Regierung!
Günstige, auch gnädige Herren!

W ir haben dem Pfarrverw eser zu Brugg, in Folge der von dieser 
hohen Stelle gemachten E rinnerung den A uftrag gemacht; seinen 
Kaplan alsogleich zum U nterricht der katechet: L ehrart nach Wienn 
abzuschicken, allein er bringt die Entschuldigung bey, daß er dienst
willig m it dem H. Abbte von Sagan alles abgethan.

Welches w ir nebst Beyschliessung des Pfarrverw esers eigenem 
Bericht erinnern, und uns empfehlen wollen.

Euerer Gunst, und Freundschaft
auch Gnaden,
Dienstgehorl:

Offizial, und erzbischöfl: wien- 
ner: Konsistorium 

Adamus Dvertitsch 
Vic. gen. et Offlis m. p.

Johann Baptist Zenner (?)

[Erledigung:]
Dem H errn Offizialn und erzbischöflichen Konsistorium allhier 

wieder ex offo hinauszugeben: und nachdem der Katechet von Prugg 
an der Leytha sich bereits hier persönlich gestehet hat, so läßt es 
Regierung bey diesem erstatteten Berichte allerdings bewenden.

Ex Cons: Reg. Inf. Aust.
Wien den 7 July 775 
v. Rappes (?) m. p.

(I. N. 120—2—6 d)

IV. M i t a r b e i t  d e r  P f a r r e r  b e i  d e r  S c h u l a u f s i c h t

Von der Kail:Königl:N :ö : Regierung wegen dem H errn Offi
cial! et Consistorio Archiepiscopali Viennensi anzuzeigen.

Es gebe das angebogene Verzeichniß zu erkennen, welche Schul
meister in diesem Erzherzogthume Österreich unter der Ennß bis nun 
zu den U nterricht in der neuen Lehrart theils dahier bey der Normal
schule [zu St. Anna], theils in denen bereits bestehenden H aupt
schulen empfangen haben.

In Verfolge dessen ist sohin durch die Kreisämter verfüget wor
den, daß m it dem gegenwärtigen W interkurse die Unterweisung nach
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der verbesserten L ehrart vor die Hand genommen werden solle; und 
dam it dieses w irksam  betrieben werde, is t an den k. k. N. Ö. Schul- 
kommissions Rath, Hofkaplan, und O beraufseher der gesamten deut
schen Schulen P riester Valentin S tä tte r *) der A uftrag  geschehen bald 
nach dem E in tr itte  des bevorstehenden Jahres die V isitation dieser 
Schulen vorzunehmen, auf die etwa sich zeigenden H inderniße des 
guten Fortganges Bedacht zu tragen, und deren soviele, als thunlich 
ist, gleich zu heben in Ansehen der übrigen aber, so wie im Ansehen 
des ganzen Befundes seine Relation anher zu erstatten .

Es is t hienächst die V erfügung getroffen worden in denen nach 
der neuen L ehrart eingerichteten Schulen keine andere als die von 
der Normalschule ausgegebenen, und künftig  noch auszugebenden 
Schulbücher von nun an zu gedulden, zu dem Ende nicht nur einen 
angemessenen Verlag solcher Bücher an jedem O rt zu verschaffen, 
sondern auch diejenigen, die fü r  die armen Schüler erforderlich sind, 
dergestalt unentgeltlich zu verabfolgen, daß je zween, und zweene 
Schüler sich eines, und eben desselben Buches gebrauchen, diese 
Bücher aber ihnen nur während der Schulzeit gereichet, ausser sol
cher hingegen in der Schulstube verwahrlich aufbehalten werden, und 
auf diese Weise m ehreren Schülern zum Gebrauch dienen sollen.

Aus diesen bisher angeführten V eranstaltungen ist genüglich zu 
entnehmen, daß die V orbereitung des verbesserten Schulwesens be
reits guten Fortgang gewinnen werde: wozu dann dieses u n strittig  
einen gedeihligen Vorschub geben kan, wenn von Seite der Geistlich
keit der Sache die Hand zu biethen getrachtet wird.

In dieser Absicht ist es bereits in dem 17len Absätze der allge
meinen Schulordnung i) vom 6tcn Decemb. 1774 erk läret worden, daß 
nebst einem zu bestellenden weltlichen hauptsächlich der P fa rre r  des 
Ortes A ufseher der Schule sey ; daher, und um die P fa rre r  in die

*) Vergl. Anton W e i ß ,  Geschichte der österreichischen Volksschule 
1792—1848, Graz 1904, Seite 695.

1 E r lautet:
Um auf die Befolgung der in Schulsachen getroffenen Anordnungen stäts- 
hin Obsicht zu tragen, sollen in jedem Orte, wo eine Schule ist, von den 
Obrigkeiten eigene Aufseher benannt, und der Schulkommission in den 
Schulberichten namhaft gemacht werden. Bey Normal- und Hauptschulen 
kömmt die Aufsicht ordentlicher Weise dem Direktor zu: Doch is t es billig, 
daß auch von dem Magistrate des Ortes ein Bürger, der ein Schulfreund 
ist, den Auftrag erhalte, nach dem Zustande der Schule zu sehen, und zu 
bemerken, ob alles Vorgeschriebene mit wirklichem Nutzen der Schüler 
geschehe, ob diese fleißig, oder nachläßig erscheinen, ob jeder Schul
lehrer sich eifrig, geschickt, oder nachläßig, und zweckwidrig bezeige. Es 
muß aber das Nachsehen der Aufseher zu keiner bestimmten Zeit, sondern 
nach derselben Belieben, ohne es vorher zu melden, mithin unversehens 
geschehen.

In den kleinen Städten, Märkten, und auf dem Lande ist der Pfarrer 
des Ortes, imgleichen ein herrschaftlicher Beamter, dann ein verständiger 
Mann von den Gerichtsgeschworenen, oder sonst aus der Gemeinde zum 
Aufseher zu bestellen, welchem eben dasjenige, was von derley Aufsehern 
in Städten ist gesagt worden, zu beobachten obliegt.

Endlich hat jeder Aufseher von dem Zustande der ihm zur Obsicht 
auf getragenen Schule seinen Bericht nach der W ahrheit an den Ober
aufseher zu erstatten.
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W irksamkeit zu setzen gewärfcigt man, daß der H err Official, und das 
Consistorium einsweilen jenen, wo vorerwähntermaßen bereits ein
gerichtete Schulen sind, die Weisung auf den gleich angezogenen Ab
satz des Schulpatentes, wie auch besonders dahin ertheilen, daß sie 
der Aufsicht sich wirklich unterziehen, die Schule wenigstens 
wöchentlich einmal besuchen, und ob alles vorschriftsm äßig geschehe, 
nachsehen, auch den U nterricht im K ristenthum e ordnungsmäßig be
sorgen sollen.

Ferner wird fü r sehr zuträglich befunden, daß jeder P fa rre r den 
Verlag der Schulbücher gegen zurücksendung eines bey jeder Liefe
rung mitkommenden Scheines übernehme, und solche an diejenigen 
abgebe, die sich selbe anzuschaffen verlangen: wofür derselbe den 
Betrag nach geschehenen Verschleiße halbjährig, oder allenfalls 
früher wann eine neue Lieferung nöthig ist, an die Direction der 
Normalschule dahier einzuschicken haben wird. Man versieht sich 
daher, es werde der H err Official und das Consistorium hiernach 
den P farrern  den A uftrag ungesäumt zu geben bedacht seyn, über
haupt aber dieselben dahin einleiten, daß sie von dem Schulwesen 
nach der vorgeschriebenen A rt sich genaue Kentniß erwerben auch 
der künftigen Visitation der Schule, welche gedachtermaßen der 
Oberaufseher vornehmen wird, jeder in seinem Orte bey wohnen 
sollen; wie man dann hoffet in Zukunft bey fernerer Verbreitung 
der Schuleinrichtung unter ihnen tüchtige Männer zu finden, denen 
die Oberaufsicht über gewisse Bezirke an vertrau et werden könne.

Wornach der H err Official und das Consistorium nicht allein 
das Weitere zu verfügen, und jedem P fa rre r unter desselben Kirch- 
sprengel, wo dermal schon eine eingerichtete Schule ist, einen Ab
druck von der anverwahrten S ch rift: Was sind Trivialschulen ? mitzu- 
theilen, sondern auch über das veranlaßte sich anher berichtlich zu 
äußern haben wird. Wienn den 26ten Novembris 1776.

Math : Ferd : M a r t s c h l ä g e r  m. p.
K : K : NÖ : Regierungs-Secretarius

[Beilage:] Nro, Schulörter, Viertel [im Original in Tabellenform]
I Abstorf (U : M : B :), 2 Achau (U : W : W :), 3 St Aegidi (0  : W : 
W :), 4 St Aegidi am Steinfeld (U: W: W :), 5 Asparn (U :M :B :) ,  
6 Atzgersdorf (U: W: W :), 7 Auerstall (U: M: B :), 8 Baden (U: W: 
W :), 9 St. Bernhard (0 : M: B :), 10 Bernhards Thall (U: M: B :),
I I  Böhm ischkrut (U : M: B :), 12 Böhmkirchen (0 :  W : W :), 13 B ur
kersdorf ( U : W : W : ) ,  14 Breitenau (U : W : W :), 15 Dallein (0 :  M: 
B :), 16 Deinzendorf (U : M : B :), 17 Deutschhaßelau (U : W : W :), 
18 Deutschwagram  (U : M: B: ) ,  19 Drey Eichen (0 :  M: B: ) ,  20 Drö- 
sing (U : M : B :), 20% Dobersperg (0 :  M: B: ) ,  21 Ebergaßing (U : 
W: W: ) ,  22 E bersto rf (U : W : W), 23 E genburg (0 :  M: B: ) ,  24 Stadt 
E nzerstorf (U : M: B: ) ,  25 E bersto rf (U: M: B: ) ,  26 E nzerstorf (U : 
M : B :), 27 Eybesthall ( U : M : B : ) ,  28 E rdberg  (0 :  M: B: ) ,
29 Feldsperg (U : M : B :), 30 Felling (0  : M : B :), 31 Frauenhofen 
(0 :  M: B :), 32 Fuglau (0 :  M: B: ) ,  33 Gailbrunn ( U : W : W : ) ,  34
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Gars (0: M: B:), 35 Gerastorf (U:M:B:),  36 Gobelspurg (O: M: 
B:), 37 Göttlasbrunn (0:W:W:),  38 Grafendorf (0:W:W:) ,  39 
Gerastorf (0: W: W:), 40 Grienbach ( 0 :W :W :) ,  41 Grinzing (U : 
W: W:), 42 Ginzelstorf (U:W:W0,  43 Gundramstorf (U: W:W:),  
44 Haag (0:W: W:), 45 Hafnerbach (0: W: W:), 46 Hausbrunn 
(U:M:B0,  47 Hauskirchen (U: M: B:), 48 Heiligenstadt (U:W: 
WO, 49 Heim (O:W:W0,  50 Hieteldorf (U:W:W0,  51 Hetzen
dorf (U : W: W0, 52 Hermanstorf (U: M: BO, 53 Herzogenburg 
(0: W: WO, 53 Herrenbaumgarten (U: M: B:), 55 et 56 Hirm 
(0: M: B 0, 57 Himberg (U: W: WO, 58 Höfelein an der Donau 
(U: W: WO, 59 Höfelein (U: W: WO, 60 Hobern (U: W: WO, 61 
Hohenau (U: W: WO, 62 Horn (0: M: B 0 , 63 Japons (0: M: B 0, 
64 Jedierstorf (U: M: BO, 65 St. Johannes (U: W: WO, 66 Kappeln 
(0: W: WO, 67 Karlstetten (0: W: WO, 68 Katzelstorf (U : W: WO,
69 Katzelstorff (U: W: WO, 70 Kirchberg an der Wild (0: M: BO, 
71 Kierling (U : W: WO, 72 Käuzen (0: M: BO, 73 Kleinengerstorf 
(U: M: BO, 74 Klosterneuburg (U: W: WO, 75 Klosterneuburg 
(U: W: WO, 76 Kritzendorf (U: W: WO, 77 Korneuburg (U: M: B 0, 
78 Laa (U: M: B 0 , 79 Laab (U : W: WO, 80 Langenenzerstorf 
(U: M: B 0, 81 Lanzenkirchen (0: W: W0, 82 St. Leonhard am 
Forst (0: W: WO, 83 Leopoldau (U: M: BO, 84 St. Lorenz (U: 
W: WO, 85 Lichtenwart (U: W: WO, 86 Mannswörth (U: W: WO, 
87 St. Marein (0: M: BO, 88 Maria Taferl (0: M: BO, 89 Markers
torf (0: W: WO, 90 Mauer (U: W: WO, 91 Messern (0: M: B 0, 
92 Mistelbach (U : M: B 0 , 93 Mödling (U : W: WO, 94 Mödring 
(0: M: B 0, 95 Mooßbrunn (U: W: WO, 96 Nadelburg (U: W: WO, 
97 Neudorf (U: W: WO, 98 Neukirchen (U: W: WO, 99 Neukirchen 
(0: M: B 0, 100 Nußdorf an der Donau (U: W: WO, 101 Nußdorf 
an der Trasen (0: W: WO, 102 et 103 Oberdöbling (U:W: WO, 
104 Obergrienbach (0: M: B 0, 105 Oberlaa (U : M: BO, 106 Ober
rohrbach (0: M: BO, 107 Obritz (U: M: BO, 108 Obritzberg
(U: M: B 0 , 109 Ottakrinn (U: W: WO, HO Pertolstorf (U: W: WO,
111 Petzleinstorf (U: W: WO, 112 Pidermannstorf (U : W: WO, 
113 Pockfließ (U: M: BO, 114 Pottenbrunn (0: W: WO, 115 Poys- 
torf (U: M: BO, 116 Propstorf (U: M: B 0 , 117 Prunn (U: W: WO, 
118 Puchberg (U: W: WO, 119 Pühra (0: W: WO, 120 Rabenspurg 
(U : M : B 0 , 121 Radaun (U : W : W 0 , 122 Reinthal (U : M : B 0 , 
123 Ringelsdorf (U: M: BO, 124 Röhrnbach (O: M: BO, 125 Rohrau 
(U: W: WO, 126 Ruprechtshofen (0: W: WO, 127 Sararsdorf 
(U : W : WO, 128 Schiltern (0 :  M : BO , 129 Schrattenberg (U :M : 
BO , 130 Schwarzau am Steinfelde (U :W : W O , 131 Schwechat
(U : W: WO, 132 Schweiggers (0 :  M: BO, 133 Siebenhirten (U : 
M: BO, 134 Simmering (U :W : WO, 135 Sivering (U : W : WO, 
136 Sollenau (U : W : WO, 137 Staats (U : M: BO, 138 Stammerstorf 
(U : M : B 0 , 139 Steinkirchen am Forst (O: W : WO, 140 Stixneu- 
siedel (U : W: WO, 141 Stötten (U : M: B 0 , 142 Stockerau (U : M : 
BO , 143 Stöckern (0 :  M: BO, 144 Them enau (U: M : BO , 145
Theras (O: M: BO, 146 T raben re ith  ( 0 : M : B 0 ,  147 T raßm auer
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(0 :  W : W :), 148 Trautm annstorf (U : W: W :), 149 Tulln (0 :  W : W :), 
150 St. Veit (U: W: W :), 151 U nterm arkerstorf (U: M : B :), 152 
Walkenstein (0 : M : B :), 153 W alterskirchen (U: M : B :), 154 W art
berg (U: M: B :), 155 Weidling (U : W : W :), 156 Weizendorf (U : M : 
B :), 157 W iennerherberg (U : W: W :), 158 Wilhelmspurg (0 :  M : 
B :), 159 Willendorf (U: W: W), 160 Wölfleindorf (U: W: W :), 161 
W ürflach am Steinfelde (U: W: W :), 162 Stadt Zwettel (0 :  M: B :). 
(I. Nr. 119—10—2 und Beilage).

V. K a t e c h e t  i n  B a d e n

Von der K ail:K önigl:N :ö: Regierung wegen dem H errn O ffi
cial!, et Consistorio Archi-Episcopali Vienensi anzuzeigen.

Nachdem in der Landesfürstlichen Stadt Baden die Stadtschule 
hergesteilet, und nach der verbesserten L ehrart eingerichtet ist, so 
erfordert die Nothwendigkeit, daß daselbst ein Katechet bestellet 
werde, welcher den U nterricht in Christenthume nach V orschrift des 
6ten A bsatzes2 der unterm 6len Dezember 774 ausgegangenen allge
meinen Schulordnung, und nach dem derselben unter C. beygefügten 
lections-kataloge vornehmen.

Daher wird der H err Official, und das Erzbischöfliche Consisto- 
rium einen Katecheten fü r die gemeldte Stadtschule des ehesten 
anher nam haft zu machen haben.

Wien den 18.len Dezember 776.
Math : Ferd : M a r t s c h l ä g e r  m. p.

K : K : NÖ : Regierungs-Secretarius

[Erledigung]
Dieses bey Kanzley aufzubehalt, und dem H. P fa rre r zu Baaden 

die Nahmhaftmachung eines Katecheten aufzugeben.
Ex Consto. Archipli. Vienn. 

dd° 20l X bris 776.
(I. Nr. 120—2—2)

- Dort heißt es:
In der Religion zu unterweisen, bleibt in allen Schulen den Geistlichen 

überlassen.
Bey den Normal- und Hauptschulen sind eigene geistliche Lehrer 

hiezu anzustellen, welche täglich wenigstens eine Stunde zu unterrichten, 
den Katechismus, die Religionsgeschichte, die Sittenlehre, die Episteln, 
und Evangelisten zu erklären haben.

Es erfordert die Pflicht der Pfarrherm  oder Vikarien wöchentlich 
zweymal, oder wenigstens einmal zu katechisieren; Da es sich aber sogar 
in kleinen Städten, Märkten und auf dem Lande zutragen kann, daß ein 
Pfarrer, der mehrere Schulen hat, nicht in jeder seiner Schulen wöchent
lich auch nur einmal katechisiren kann, so wollen und verordnen Wir, daß 
die Ordensobern auf Verlangen Unserer Landesstellen ihre Ordensgeist
lichen dahin anweisen sollen, sich ganz und gar unentgeltlich zur Katechi- 
sation gebrauchen zu lassen .........  Dieses Katechisiren muß vorschrifts
mäßig, und unter der Aufsicht des Pfarrers geschehen........
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